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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den
„Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsicht
lichen Prüfzeugnisses zur Verfügung zu stellen. Der Anwender hat das allgemeine bauauf
sichtliche Prüfzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprüfanstalt für das Bauwe
sen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem allgemeinen bau
aufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen. Übersetzungen des allgemeinen bauaufsicht
lichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen,
Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine bauauf
sichtliche Prüfzeugnis kann nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn
neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

1.1.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (abP) gilt für die Herstellung und Anwendung
von nichttragenden, raumabschließenden Trennwandkonstruktionen, die bei einseitiger
Brandbeanspruchung der Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90, Benennung (Kurzbe
zeichnung) F 30-A, F 60-A oder F 90-A nach DIN 4102-2: 1977-09) angehören.

1 1 2 Die nichttragenden raumabschließenden TrennwandkonstruktLonen bes1‘en im Wesentli
chen aus einer Metallstanderunterkonstruktion einer einseitigeBeplankun Knauf Gips-
platten und ggf einer Dammung Details sind dem Abschnitt . i n‘llgeinen bauauf
sichtlichen Prufzeugnis zu entnehmen C/t

y
J

) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis enthält durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Pub
likationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 13 aufgeführt. Bei
datierten Verweisungen müssen spätere Änderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsicht
lichen Prüfzeugnis berücksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikati
onen.
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1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruktion muss von Rohdecke zu Roh-
decke spannen und ist entsprechend Abschnitt 2 zu befestigen.

Wird die nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruktion z. B. an Unterdecken be
festigt oder auf Doppelböden gestellt, so ist die Feuerwiderstandsklasse durch Prüfungen
nachzuweisen.

1.2.2 Die aussteifenden und unterstützenden Bauteile müssen in ihrer aussteifenden und unterstüt
zenden Wirkung mindestens die gleiche Feuerwiderstandsfähigkeit aufweisen wie der Gegen
stand nach Abschnitt 1.1.

1.2.3 Die nichttragende, raumabschließende Trennwaridkonstruktion darf mit einer beliebigen
Wandbreite hergestellt werden. Die zulässige Wandhöhe ist aus brandschutztechnischer Sicht
auf h = 3,0 m bzw. 3,1 m (siehe Abschnitt 2.2.2) begrenzt. Durch die Vorgaben von DIN 4103-
1: 2015-06 für den Nachweis der Biegegrenztragfähigkeit gegenüber statischer Belastung für
den Einbaubereich 1 (Linienlast 0,5 kNIm) und den Einbaubereich 2 (Linienlast 1 kN/m) sowie
unter stoßartiger Belastung (weicher bzw. harter Stoß) können sich geringere Wandhöhen er
geben. Die geringere Wandhöhe ist maßgebend.

1.2.4 Durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu d 0,5 mm Dicke wird die Feuerwider
standsdauer nicht beeinträchtigt.

Zusätzliche Bekleidungen (Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen), z. B. Putz oder Ver
blendungen, sind erlaubt. Bei der Verwendung von brennbaren Baustoffen sind gegebenen
falls jedoch bauaufsichtliche Anforderungen einzuhalten.

1.2.5 Folien und Bahnen innerhalb der Konstruktion, auch aus brennbaren Baustoffen, mit einer
Dicke d 0,5 mm beeinflussen die angegebene Feuerwiderstandsdauer des Gegenstandes
nach Abschnitt 1.1 nicht.

1.2.6 Für die Durchführung von Rohrleitungen, gebündelten elektrischen Leitungen, lnstallationska
nälen, Kabelkanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwi
derstandsklasse durch Prüfungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B.
im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einer allgemei
nen Bauartgenehmigung oder eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, erforder
lich.

1.2.7 Wenn in raumabschließenden Wandkonstruktionen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse
Verglasungen, Feuerschutzabschlüsse oder Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung
in Lüftungsleitungen mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse eingebaut werden sollen, ist die
Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der Wandkonstruktion durch Prüfungen nachzu
weisen. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung oder einer allgemeinen BauartgenehjYn9.1 erforderlich.

1 2 8 Aus den fur die Bauart gultigen technischen Bestimmungen Q3 a4öd‘r1li Sonderbau
vorschriften, Normen oder Richtlinien) konnen sich weitergeendeA1foderuøn oder ggf
Erleichterungen ergeben. (: v‘-\ N

k,)::)) il

1 2 9 Soweit Anforderungen an den Schalischutz gestellt werden, sdweiter Na*i,(se zu erbrin
gen.
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1.2.10 Der Antragsteller erklärt, dass - sofern für den Handel und das Inverkehrbringen oder die Ver
wendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt
schutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise
bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfüllung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prüfen.

2 Bestimmungen für die Bauart

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten Anga

ben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Benennung
und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der wesentlichen Bauprodukte

Bauproduktl Dicke Rohdichte im Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (Nennmaß) Gebrauchszu- Benennung

[mm] stand nach VV TB
[kglm3]

Feuerschutzplatten Knauf Piano
Typ GKF nach DIN 18180 und Typ 12,5 800 nichtbrennbar
DF nach DIN EN 520

Knauf Feuerschutzplatten Typ GKF
nach DIN 18180 und Typ DF nach 15 800 nichtbrennbar
DIN EN 520

Knauf Feuerschutzplatten Typ GKF
nach DIN 18180 und Typ DF nach 18 873 nichtbrennbar
DIN EN 520

Knauf Massivbauplatte Typ GKF
nach DIN 18180 und Typ DF nach 25 800 nichtbrennbar
DIN EN 520

Knauf Fireboard Al Spezialgips
platte Typ GM-F nach DIN 20 780 nichtbrenn bar
EN 15283-1

Knauf Fireboard Al Spezialgips
platte Typ GM-F nach DIN 30 780 nichtbrennbar
EN 15283-1

Mineralwolle (Steinwolle) „1 SOVER
BSP 40 >40 > 40 nit4w.nnbar
nach DIN EN 13162 Schmelz- — —

punkt 1000°C nach DIN 4102-17 V 44F\

Mineralwolle (Steinwolle) Rock- /
“4

n:chDH‘JEN 13162 Schmelz- -

50 51
(

nhr)

punkt>1000°CnachDlN4lO2l7 ...

Fortsetzung Tabelle 1 siehe nächste Seite
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Fortsetzung Tabelle 1

Bauproduktl Dicke Rohdichte im Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (Nennmaß) Gebrauchszu- Benennung

[mm] stand nach W TB
[kglm3]

Knauf Profil CW 50/50/06 nach 0,6 - nichtbrennbarDIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195

Knauf Profil UW 50/40/06 nach 0,6 - nichtbrennbarDIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195

Die laut Landesbauordnung für das jeweilige Bauprodukt geforderte Übereinstimmung/Kon
formität nach Tabelle 1 muss für die Anwendung gewährleistet sein.

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prüfstelle hinterlegt.

2.2 Bestimmungen für die Ausführung

Die nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruktion ist in ihrer Bauart entspre
chend den folgenden Abschnitten und den Anlagen zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis auszuführen.

2.2.1 Unterkonstruktion

Die Decken- bzw. Bodenanschlussprofile und die Metallständer müssen den Angaben von
DIN 18182-1 bzw. DIN EN 14195 entsprechen.

Die Decken- bzw. Bodenanschlussprofile müssen aus Knauf-UW-Profilen UW 50/40/06 be
stehen. In diese Knauf-UW-Profile müssen Metallständer aus Knauf-CW-Profilen

CW 50/50/0,6 — unter Beachtung von Abschnitt 1.2.3 — im Abstand von 625 mm bzw.
1000 mm — unter Beachtung von Abschnitt 2.2.2 — eingestellt werden.

Die gemäß Abschnitt 2.2.2 „Rücken an Rücken“ anzuordnenden Ständerprofile sind im Steg-
bereich mit geeigneten, für die Art der Verbindung zulässigen Knauf Blechschrauben nach
DIN EN 14566 0 3,5 mm x 9,5 mm in Abständen von a 500 mm zu verbinden. Entspre
chend Tabelle 4 ist in die Knauf-CW-Profile eine Dämmung einzulegen.

2.2.2 Beplankung!BekleidunglBefestigung

Die vertikalen Stoßtugen der Beplankungsplatten sind grundsätzlich auf der Metallunterkon
struktion anzuordnen. Die Versatzmaße der Stoßfugen sowie ggf. erforderliche Hinterlegun
gen im Bereich horizontaler Stöße der Bekleidungsplatten sind den nachfolgenden Abschnit
ten zu entnehmen.

4
Die Befestigung der Beplankungsplatten hat gemaß den nachfoIgqe,p9nItterowIe
den Anlagen mit geeigneten, für die Art der Befestigung zulässigen
dimensionierten Knauf Schnellbauschrauben nach DIN 18182-2 bz4 DIN EN44E*prfol-
gen.

.

*1
In Abhangigkeit von der Feuerwiderstandsklasse gelten die in den nachfoIende?Abchnitten
angegebenen Randbedingungen für die Unterkonstruktion, Beplankungsvarianten, die Mm
destbeplankungsdicken, die Wandhöhen sowie die ggf. erforderliche Dämmung.
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2.2.2.1 Feuerwiderstandsklasse F 30

Tabelle 2:

Feuer- Einseitige Beplankung gemäß Zulässige

wider- Tabelle 1 Wandhöhe Dämmung

stands- Unterkonstruktion aemäß
Art Dicke

klasse max. Abmessungen [mmj
[m] Tabelle 1

Feuerschutzplatten
Knauf Piano GKF Knauf UW 50/40/06

F30 (bxh) 2x12,5 KnaufCW50/50/06 31 ohne

1250mmx3000mm
al000mm

Die Metallständerkonstruktion ist einseitig mit einer zweilagigen Beplankung aus
d 2 x 12,5 mm dicken „Knauf Feuerschutzplatten“ gemäß Tabelle 1 mit den Abmessungen
von b x h 1250 mm x 3000 mm auszuführen. Die Platten sind jeweils liegend anzuordnen.
Die vertikalen Stoßfugen beider Plattenlagen müssen auf den Ständern angeordnet werden.
Vertikale Stoßfugen sowohl innerhalb der jeweiligen Plattenlage als auch zwischen der 1. Plat
tenlage und der 2. Plattenlage sind jeweils um 1000 mm (bzw. Ständerabstand) gegeneinan
der zu versetzen. Der Abstand der Horizontalfugen der 1. Plattenlage zu den Horizontalfugen
der 2. Plattenlage muss 500 mm betragen. Kreuzfugen sind nicht zulässig.

Die Befestigung der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 25 mm in Abständen von a 610 mm in der Unterkonstruktion erfolgen. Die Be

festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 35 mm in Abständen von a 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.

2.2.2.2 Feuerwiderstandsklasse F 60

Tabelle 3:

Feuer- Einseitige Beplankung gemäß Zulässige
Tabelle 1 Wandhöhe Dämmungwider-

Unterkonstruktion gemäßstands- Art Dicke Tabelle 1klasse max. Abmessungen [mm]
[ml

Knauf Feuerschutz- Knauf UW 50/40/06
F60 platten (b x h) 2 x 15 Knauf CW 50/50/06, 3,0 ohne

l25Ommx2000mm a625mm

Die Metallständerkonstruktion ist einseitig mit einer zweilagigen Beplankung aus
d 2 x 15 mm dicken „Knauf Feuerschutzplatten“ gemäß Tabelle 1 rnjtJen Abmessungen von
b x h 1250 mm x 2000 mm auszuführen. Die Platten sind je tehe»anzuordnen. Die
vertikalen Stoßfugen beider Plattenlagen müssen auf den S,tfl‘Jt)j ngo)et werden. Ver
tikale Stoßfugen zwischen der 1. Plattenlage und der 2. Plattenläge inØjls um 625 mm
(bzw. Ständerabstand) gegeneinander zu versetzen. Der Pbstand der 1ibrizØntlen Stoßfugen
innerhalb der jeweiligen Beplankungslage muss 500 mm. betragön: Der:Atand der hori
zontalen Stoßfugen zwischen den Platten der 1. Plattenlage“vnd den Platten d9‘r 2. Plattenlage
muss 1000 mm betragen. Kreuzfugen sind nicht zulässig. \:

Die Befestigung der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 25 mm in Abständen von a 750 mm in der Unterkonstruktion erfolgen. Die Be

festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 45 mm in Abständen von a 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.
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2.2.2.3 Feuerwiderstandsklasse F 90
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Die Metallständerkonstruktion ist einseitig mit einer zweilagigen Beplankung gemäß den Vor
gaben der nachfolgenden Tabelle 4 auszuführen, wobei die Platten jeweils die Anforderungen
gemäß Tabelle 1 erfüllen müssen.

Tabelle 4:

Feuer- Einseitige Beplankung gemäß Zulässige
Tabelle 1 Wandhöhe Dämmungwider-

Unterkonstruktion gemäßstands- Art Dicke Tabelle 1klasse max. Abmessungen [mm]
[m]

Variante 1

Knauf Massivbauplat- Knauf UW 50/40/06
F90 ten (b x h) 2 x 25 Knauf CW 50/50/06 3,1 ohne

625mmx2000mm al000mm

Variante 2

Knauf Massivbauplatte
1.Lage(bxh) 1x25

625 mm x 3000 mm Knauf UW 50/40/06 ISOVER2 Knauf CW 50/50/06,F90 + + 3,0 BSP4ORücken an Rücken
d = 40 mmKnauf Feuerschutz- a 625mm

platten 2. Lage (b x h) 1 x 18
1250 mmx2000 mm

Variante 3

Gipsplatte Knauf Knauf UW 75/40/06
F 90 Fireboard (b X h) 2 x 20 Knauf CW 75/50/06, 3,0 ohne

1250 mmx2000 mm a625mm

Variante 4

Gipsplatte Knauf Knauf UW 50/40/06 Termarock
F 90 Fireboard (b x h) 1 30 2 Knauf CW 50/50/06, 3,0 50Rücken an Rücken

l25Ommx2000mm d5Omma625mm

Variante 1:
Die Platten sind jeweils liegend anzuordnen. Die vertikalen Stoßfugen beider Plattenlagen
müssen auf den Ständern angeordnet werden. Vertikale Stoßfugen sowohl innerhalb der je
weiligen Beplankungslage als auch zwischen den Platten der 1. Plattenlage und der 2. Plat
tenlage sind jeweils um 1000 mm (bzw. Ständerabstand) gegeneinander zu versetzen. Der
Abstand der horizontalen Stoßfugen zwischen den Platten der 1. Plattenlage und den Platten
der 2. Plattenlage muss jeweils 300 mm betragen. Kreuzfugen sind nicht zulässig.

Die Befestigung der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf
0 3,5 mm x 35 mm in Abständen von a 300 mm in der Unterkonstru

festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf
0 3,5 mm x 70 mm in Abständen von a 200 mm in der Unterkonstrui

Variante 2:
Die Ständerprofile sind jeweils aus zwei Knauf-Profilen CW 50/50/06
cken- an Rücken als Doppelprofile ausgeführt werden. Die Verbindung der
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muss jeweils im Stegbereich mittels Knauf Blechschrauben 0 3,5 mm x 9,5 mm in Abstan
den von a 300 mm erfolgen. Die Platten sind jeweils stehend anzuordnen. Die vertikalen
Stoßfugen beider Plattenlagen müssen auf den Ständern angeordnet werden. Die Platten der
1. Plattenlage sind ohne horizontale Stoßfugen auszuführen. Der Abstand der horizontalen
Stoßfugen zwischen benachbarten Platten der 2. Plattenlage muss jeweils 1000 mm betra
gen. Darüber hinaus sind die horizontalen Stoßfugen auf der Rückseite der 2-lagigen Beplan
kung (Zwischen Beplankung und Dämmung) durch b 105 mm breite Blechstreifen aus
t = 0,6 mm dicken Stahlblechen zu hinterlegen, in denen die Platten der 2. Lage im Bereich
der horizontalen Stoßfugen jeweils durch die Platten der 1. Lage hindurch durchgehend zu
verschrauben sind (siehe Anlage 8). Kreuzfugen sind nicht zulässig.

Die Befestigung der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 35 mm in Abständen von a 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen. Die Be

festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 55 mm in Abständen von a 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.

Variante 3:
Die Platten sind jeweils stehend anzuordnen. Die vertikalen Stoßfugen beider Plattenlagen
müssen auf den Ständern angeordnet werden. Vertikale Stoßfugen zwischen den Platten der
1. Plattenlage und der 2. Plattenlage sind jeweils um 625 mm (bzw. Ständerabstand) gegen
einander zu versetzen. Der Abstand der horizontalen Stoßfugen sowohl innerhalb der jeweili
gen Beplankungslage als auch zwischen den Platten der 1. Plattenlage und den Platten der
2. Plattenlage muss jeweils 500 mm betragen. Kreuzfugen sind nicht zulässig.

Die Befestigung der 1. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 35 mm in Abständen von a 750 mm in der Unterkonstruktion erfolgen. Die Be

festigung der 2. Plattenlage der Beplankung muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 55 mm in Abständen von a 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.

Variante 4:
Die Ständerprofile sind jeweils aus zwei Knauf-Profilen CW 50/50/06 auszuführen, die Rü
cken- an Rücken als Doppelprofil ausgeführt werden. Die Verbindung der vg. CW-Profile muss
jeweils im Stegbereich mittels Knauf Blechschrauben 0 3,5 mm x 9,5 mm in Abständen von
a 500 mm erfolgen. Die Ständerprofile sind vor der Anordnung der Beplankung jeweils durch
Vercrimpern mit dem Decken- sowie Bodenanschlussprofil zu verbinden.

Sowohl die Doppeiprofile als auch die nachfolgend beschriebenen CW-Profile der Stoßhinter
legungen sind auf der Ständerseite der Trennwand jeweils vollflächig mit Streifen aus
d 12,5 mm dicken Gips-Feuerschutzplatten abzudecken, die mit geeigneten Knauf Schnell
bauschrauben 0 3,5 mm x 25 mm an den Metallprofilen zu verschrauben sind. Die Befesti
gung an den Ständerprofilen muss jeweils in Abständen von a 250 mm isestig. (alter
nierend) in den Doppelprofilen erfolgen Bei den sti
gungsabstande in jeder Platte a 250 mm betragen / -

--

Die Platten sind jeweils stehend anzuordnen. Die vertikalen Stoßfugen uf
den Ständern angeordnet werden. Der Abstand der horizontalen StoßfLip zwisc[i‘ ch
barten Platten muss jeweils 1000 mm betragen. Kreuzfugen sind nicht siJ -

cfi; V‘-‘
Darüber hinaus sind die horizontalen Stoßfugen mit Knauf-Profilen CW 50/50/06 (Stoßhin
terlegungen) zu hinterlegen, die beidseitig dicht an die Ständerprofile zu stoßen sind und in
denen jeweils sowohl die obere als auch die untere Platte zu verschrauben ist.

Alternativ sind die horizontalen Stoßfugen durch b 200 mm breite und d = 30 mm dicke Strei
fen aus Knauf Fireboard gemäß Tabelle 1 zu hinterlegen. Die vg. Knauf Fireboard-Streifen
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sind jeweils mittig über der Stoßfuge anzuordnen und mit geeigneten, für die Art der Befesti
gung zulässigen und statisch ausreichend dimensionierten Stahldrahtklammern „Hau
bold KG 760 CNK“ unterhalb des Plattenstoßes an der Beplankung zu befestigen. Die Klam
mern sind zweireihig übereinander in horizontalen Abständen von a 150 mm anzuordnen.
Die Dämmung ist in diesen Bereichen gegen Herausfallen zu sichern.

Die Befestigung der Beplankungsplatten muss mit Knauf Schnellbauschrauben
0 3,5 mm x 45 mm in Abständen von a 250 mm in der Unterkonstruktion erfolgen.

2.2.3 Fugenausbildung

Die Gipsplatten sind jeweils dicht zu stoßen. Bei mehrlagiger Beplankung sind die Fugen der
1. Plattenlage dicht mit Knauf Fugenspachtel nach DIN EN 13963 zu verfüllen. Die sichtseiti
gen Fugen und Schraubenköpfe der Gipsplatten sind gemäß DIN 18181 mit Knauf Fugen
spachtel nach DIN EN 13963 zu verspachteln. Entsprechendes gilt auch für die Anschlussfu
gen zu den angrenzenden Bauteilen. Die Stoßfugen zwischen den Platten sind mit Fugen
deckstreifen abzudecken. Bei Trennwänden der Feuerwiderstandsklasse F 30 sind Knauf-Pa
pier-Fugendeckstreifen nach DIN EN 13963 zu verwenden, bei Trennwänden der Feuerwider
standsklasse F 60 bzw. F 90 sind jeweils Knauf-Glasfaser-Fugendeckstreifen zu verwenden.

2.2.4 Dämmung

In Abhängigkeit von den Vorgaben gemäß Abschnitt 2.2.2.3 (Tabelle 4) sind die Wandkon
struktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 mit einer Dämmung aus d 40 mm dicken Mi
neralwolleplatten (Steinwolle) „ISOVER BSP 40“ gemäß Tabelle 1 bzw. d 50 mm dicken Mi
neralwolleplatten (Steinwolle) „Rockwool Termarock 50“ gemäß Tabelle 1 auszuführen.

Die Dämmplatten sind ohne vertikale Fugen anzuordnen, jeweils dicht zu stoßen und durch
strammes Einpassen zwischen den Metallstandern und/oder Boden-! Dskeflprqfilen in der
Lage zu sichern

/

2 2 5 Anschlusse umgebende Bauteile -

\ -\

Im Bereich des Decken- und Fußbodenanschlusses sowie im seitlidien Ansc[Itch sind
die Knauf UW-/CW-Profile kraftschlussig an den Massivbauteilen ‘J
Die Befestigung muss mit geeigneten, für die Art der Befestigung und det1Tifrgrund zuläs
sige und statisch ausreichend dimensionierten „Knauf-Deckennägeln“ aus Stahl
0 6 mm x 35 mm erfolgen. Die Befestigungsabstände der vg. Befestigungsmittel müssen

— bei Ausführung mit Einfachständern a 1000 mm (oben und unten) bzw. a 1000 mm
(seitlich),

— bei Ausführung mit Doppelständern und einer Beplankung aus Knauf Massivbauplatten
und Knauf Feuerschutzplatten gemäß Abschnitt 2.2.2.3, Variante 2, a 525 mm (oben
und unten) bzw. a 525 mm (seitlich) bzw.

— bei Ausführung mit Doppelständern und einer Beplankung aus d 1 x 30 mm dicken
Knauf Fireboardplatten gemäß Abschnitt 2.2.2.3, Variante 4, a 1000 mm (oben und un
ten) bzw. a 1000 mm (seitlich)

betragen.

Alternativ dürfen Dübel aus Stahl (z. B. Stahlschrauben / Stahldübel, Nagelanker) M6 bzw.
0 6 mm (Spannungsquerschnittsfläche jeweils 20,1 mm2) verwendet werden, die für den
Untergrund sowie die Anwendung geeignet sind und die den Angaben gültiger allgemeiner
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bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, bzw. einer
europäisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer europäisch technischen Bewertung (ETA)
entsprechen.

Sofern die Zulassung bzw. Bewertung keine Aussagen zur erforderlichen Feuerwiderstands
dauer der Befestigungsmittel trifft, sind bei Anschluss an Stahlbeton Befestigungsmittel aus
Stahl der Mindestgröße M8 mit der doppelten Setztiefe (z. B. 2hef) - mindestens jedoch 60 mm
tief — und einer maximalen rechnerische Zugbelastung je Dübel von 500 N (vgl. DIN 4102-
4: 2016-05, Abschnitt 11.2.6.3) einzubauen. Die effektive Setztiefe (hei) ist der gültigen Zulas
Sung bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die Dübel kann als zentrische Zugbe
anspruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination (Schrägzugbeanspruchung)
aus beiden aufgebracht werden.

Alternativ dürfen Dübel verwendet werden, deren brandschutztechnische Eignung durch eine
Prüfung und Beurteilung über die jeweils erforderliche Feuerwiderstandsdauer durch eine an
erkannte Prüfstelle erbracht wurde.

Dübel sind entsprechend den technischen Unterlagen (z. B. Montagerichtlinien) und gemäß
den Vorgaben der Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen.

In jedem Fall muss die Eignung der Dübel für den jeweiligen Untergrund und die Anwendung
auch für den kalten Einbauzustand zulässig und nachgewiesen sein. Die Vorgaben für den
kalten Einbauzustand gelten uneingeschränkt weiter.

Zwischen den Decken-, Bodenanschluss- und Randprofilen und dem angrenzenden Bauteil
ist ein bis zu d = 12 mm dicker Streifen aus Mineralwolle (nichtbrennbar, Schmelzpunkt

1000°C nach DIN 4102-17) oder aus einem nichtbrennbaren Dichtungsband, p 100 kg/m3,
anzuordnen und komprimiert einzubauen. Die vg. Dichtungsstreifen sind durch Verspachte
lung der Beplankung in ganzer Beplankungsdicke oder durch die Beplankung abzudecken.

Die Trennwandkonstruktionen dürfen an bekleidete Stahlbauteile angeschlossen werden, die
eine Feuerwiderstandsklasse aufweisen, die eine Stufe höher ist als die der Trennwandkon
struktion (d. h. z. B. F 60 bei F 30-Trennwänden und F 120 bei F 90-Trennwänden). Für die
bekleideten Stahlbauteile muss ein bauaufsichtlicher Nachweis (z. B. DIN 41 02-4 oder ein all
gemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) vorliegen. Der Anschluss muss Be
festigungsmittel erfolgen, die mindestens die o. g. Spannungsquerschr
Die Abstände dieser Befestigungsmittel dürfen die o. g. Abstände nicht

3 Übereinstimmungsnachweis

Der Anwender (Errichter) der Bauart hat zu bestätigen, dass die Bai den
Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ausgeführfWtl?& und die
hierbei verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeugnisses entsprechen (Muster für diese Übereinstimmungserklärung siehe Seite 13).

4 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Der Entwurf und die Bemessung haben entsprechend den für den Gegenstand nach Ab
schnitt 1.1 gültigen technischen Baubestimmungen, unter Berücksichtigung der darüber hin
ausgehenden Randbedingungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses, zu er
folgen.
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5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn der Gegen
stand nach Abschnitt 1.1 stets in ordnungsgemäßem Zustand gehalten wird. Im Falle des Aus
tausches beschädigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemei
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entsprechen.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersächsi
schen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-
73) zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung der Niedersächsischen Bauordnung vom
10. November 2021 (Nds. GVBI. S. 732-738) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (W TB) gemäß RdErl. d. MU vom 01.04.2022
(Nds. MBI. Nr. 14/2022, 5. 508-533) erteilt. In den Landesbauordnungen der übrigen Bundes
länder sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats bei der
lprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig,

)RR Dipl.-lng. Thorsten Mittmann
Stellv. Leiter der Prüfstelle

Verzeichnis der mitgeltenden Normen und Richtlinien siehe folgende Seite
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Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 18180:2014-09 Gipsplatten —Arten und Anforderung
DIN 18181 :2014-09 Gipsplatten im Hochbau —Verarbeitung
DIN 18182-1:2015-11 Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 1: Profile aus

Stahlblech
DIN 18182-2:2010-02 Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten — Teil 2: Schnellbau

schrauben, Klammern und Nägel

DIN 181 83-1 :2009-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkon
struktionen — Teil 1: Beplankung und Gipsplatten

DIN 41 02-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, An
forderungen und Prüfungen

DIN 4102-17:2012-17 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —Teil 17: Schmelzpunkt
von Mineralwolle-Dämmstoffen — Begriffe, Anforderungen und Prüfung

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, An
forderungen und Prüfungen

DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —Teil 4: Zusammenstel
lung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonder-
bauteile

DIN 4103-1:2015-06 Nichttragende innere Trennwände — Teil 1: Anforderungen und Nach
weise

DIN EN 13162:2015-04 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation

DIN EN 13501 -1 :201 0-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhal
ten — Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten

DIN EN 13963:2014-09 Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An
forderungen und Prüfverfahren

DIN EN 14195:2015-03 MetalI-Unterkonstruktionsbauteile für Gipsplatten-Systeme - Begriffe,
Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 14566:2009-10 Mechanische Befestigungsmittel für Gipsplattensysteme - Begriffe, An
forderungen und Prüfverfahren

DIN EN 15283-1:2006-12 Faserverstärkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prüfverfah
ren — Teil 1: Gipsplatten mit Vllesarmierung

DIN EN 16733:2016-07 Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten —

Bestimmung der Neigung eines Bauprodukts zumkoi,rlichen
Schwelen /

DIN EN 520 2009-12 Gipsplatten- Begriffe Anforderungen und Prufverfahr \
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestinmunen‘Vierof
fentlicht im Niedersächsischen Ministerialbltt ØwHs- und-
erlass des Ministeriums für Umwelt, Energie Bauen unin chutz
Niedersachsen) 3 .
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Muster für

.BMBPA
TU BRAUNSCHWEIG

Übereinstimmungserklärung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die nichttragende, raumabschließende
Trennwandkonstruktion hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebäude:

— Datum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60 bzw. F 90*)

Hiermit wird bestätigt, dass die nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstruk
tion hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-339311 72/08-MPA BS der
Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, vom 20.04.2022 hergestellt und ein
gebaut wurde.

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird
dies ebenfalls bestätigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestii
gemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses )

/
— eigener Kontrollen

*)

— entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

*)

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde aus
zuhändigen.)

des all-

) Nichtzutreffendes streichen
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— Knauf Fugenspachtel
‚Z gemäß Abschnitt 2.2.3

Befesgung Beplankurig
mit Knauf Schrai.k,en
gemäß Abschnitt 2.2.2.1

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

“— Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

L Knauf UW-ProIll gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

L Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

/: /;
f:- y

1 Ständerachsabstand

J gemäß Abschnitt 2.2.2.1 TabIle 2

4v TU‘r,,.
‘— Knauf Beplankung

...

i gemäß Abschnitt 2.2.2.1

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

„— Anschluss und Befesgung

/ gemäß Abschnitt 2.2.5

/ Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

- Befesgung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.1

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.1

ITT -

L.
rrr

Prinzipdarstellungen

Nichttragende, raumabschließende TrennwadIfuj1.) Anlage 1 zum

der Feuerwiderstandsklasse F 30 \ abP Nr.:
nach DIN 4102-2: 1977-09 \/d

P-3393/172/08-MPA BS
Horizontaischnitte gemäß Abschnitt 2.2.2.1 vom 20.04.2022
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Anschluss und Refesgung
gemäß Abschnitt 2.2.5

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

Knauf 0W-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

Knauf CW-Profil gemäß —

Abschnitt 2.2.2.1
Knauf UW-Profil gemäß

Abschnitt 2.2.2.1
Anschluss und Befesgung

gemäß Abschnitt 2.2.5

Knaif Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3
BefesDgung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.1

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.1

—

BefesUgung Beplankung
/ mit Knauf Schrauben

/ gemäß Abschnitt 2.2.2.1

—

Knauf Fugenspachtel

E gemäß Abschnitt 2.2.3

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.1

Knauf 0W-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.1

—
Knauf Beplankung

/ gemäß Abschnitt 2.2.2.1
‚— Befesgung Beplankung

/ mit Knauf Schrauben

/ gemäß Abschnitt 2.2.2.1

‚— Knauf Fugenspachtel
/ gemäß Abschnitt 2.2.3

PrnzipdarsteNungen

.

1

Nichttragende, raumabschließende Trennwai
der Feuerwiderstandsklasse F 30

nach DIN 4102-2: 1977-09

Anlage 2 zum

abP Nr.:
P-3393/1 72/08-MPA BS

Vertikaischnitte gemäß Abschnitt 2.2.2.1 vom 20.04.2022
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• Knauf Fugenspachtel
gemaß Abschnitt 2.2.3

Befesgung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.2

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.2

— Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

Knauf CW-Protil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

L.
Knauf UW-Profii gemäß

\ Abschnitt 2.2.2.2
“— Knauf CW-Profll gemäß

Abschnitt 2.2.2.2

- Befestigung Beplankung
mit Knauf Schraiien
gemäß Abschnitt 2.2.2.2

E Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.2

Ständerachsabstand

—
Anschluss und ßefeshgung

/ gemäß Abschnitt 2.2.5

/ Knauf Fugenspachtel

<‘
gemäß Abschnitt 2.2.3

1 p--r

L Knauf UW-Profll gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

L Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

\
Nichttragende, raumabschließende Trennwandkonstrktan<

der Feuerwiderstandsklasse F 60 ‘QQv
nach DIN 4102-2: 1977-09

j51AnIage 3 zum

—‘ abPNr.:
P-3393/1 72/08-MPA BS

Horizontaischnitte gemäß Abschnitt 2.2.2.2 vom 20.04.2022

T
ra

un
st

ei
n 

K
lin

ik
um

 B
A

1,
 N

eu
ba

u 
N

or
d

C
un

o-
N

ig
gl

-S
tr

. 3

T
ra

un
st

ei
n

T
M

 A
us

ba
u 

G
m

bH

B
os

ch
st

r.
 2

a

P
uc

hh
ei

m

22
.0

3.
20

23

B
au

vo
rh

ab
en

B
au

un
te

rn
eh

m
er

D
at

um



Anschluss und Befestigung
gemäß Abschnitt 2.2.5

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

Knauf CW-Profll gemäß —--.

Abschnitt 2.2.2.2

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

Anschluss und Befestigung
gemäß Abschnitt 2.2.5

— Knuf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

“— Befestigung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.2

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.2

— Befestigung Beplankung

/ mit Knauf Schrauben

/ gemäß Abschnitt 2.2.2.2

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.2

Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.2

‚— Befestigung Beplankung

/ mit Knauf Schrauben

/ gemäß Abschnitt 2.2.2.2

„.— Knauf Fugenspachtel
/ gemäß Abschnitt 2.2.3

/ 2

1
- .‘k ;-

/1

1

Prinzipdarstellungen

Nichttragende, raumabschließende Trennwand\ Anlage 4 zum

der Feuerwiderstandsklasse F 60 \»j* abP Nr.:
nach DIN 4102-2: 1977-09 P-3393/1 72/08-MPA BS

Vertikaischnitte gemaß Abschnitt 2.2.2.2 vom 20.04.2022
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— Knauf Fugenspachtel
_— gemäß Abschnitt 2.2.3

— Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

___________

Befestigung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

___________j—

Knauf UW-Profil gemäß
1 Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Prof ii gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

- Befestigung Beplankung
mit Knauf Schrait,en
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

1 Ständerachsabstand
gemäß Abschnitt 2.2.2.2 Tablle 3

rrl

Anschluss und Befestigung
gemäß Abschnitt 2.2.5

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

1

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3
Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

-

Knauf Beplankung

___________

r gemäß Abschnitt 2.2.2.3

TT
1

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

L Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

( :
Prinzipdarstellungen

Nichttragende, raumabschließende Anlage 5 zum
der Feuerwiderstandsklasse F 90 abP Nr.:

nach DIN 4102-2: 1977-09 P-3393/1 72/08-MPA BS
Horizontaischnitte Variante 1 und Variante 3 gemäß Abschnitt 2.2.2.3 vom 20.04.2022
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Anschluss und Befesbgung
gemäß Abschnitt 2.2.5

Knauf UW-Prol]l gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Profil gemäß —

Abschnitt 2.2.2.3
Knauf UW-Profil gemäß

Abschnitt 2.2.2.3
Anschluss und Befeshgung

gemäß Abschnitt 2.2.5

--- Inauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

“— Befeshgung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Beplankung
— gemäß Abschnitt 2.2.2.3

r— Befesgung Beplankung
/ mit Knauf Schrauben

/ gemäß Abschnitt 2.2.2.2

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3
Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Prinzipdarstellungen

a

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

‚—

Befesbgung Beplankung

/ mit Knauf Schrauben
/ gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

1

Nichttragende, raumabschließende Trennwandl
der Feuerwiderstandsklasse F 90

nach DIN 4102-2: 1977-09

Anlage 6 zum

abP Nr.:
P-339311 72108-MPA BS

Vertikaischnitte Variante 1 und Variante 3 gemäß Abschnitt 2.2.2.3 vom 20.04.2022
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Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

Befestigung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3
Knauf CW-Doppeltprofil
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Dämmung gemäß Abschnitt
2.2.2.3 und 2.2.4

— Anschluss und Befestigung

/ gemäß Abschnitt 2.2.5
Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

Knauf UW-Prol gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Doppeltprofil
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Dämmung gemäß Abschnitt
2.2.2.3 und 2.2.4

0 c •‘\

1 /.J‘\
L‘ \.

;
Prinzipdarstellungen

‚ .‘ ‘)) I
Nichttragende, raumabschließende Trenrnkoi‘on Anlage 7 zum

der Feuerwiderstandsklasse F abP Nr..
nach DIN 4102-2: 1977-09 P-3393/172/08-MPA BS

Horizontalschnitte Variante 2 gemäß Abschnitt 2.2.2.3 vom 20.04.2022

Stäncrachsabstand

• Befestigung Beplankung
mit Knauf Schmiten
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

\ Därnmung gemäß

\ Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.4

‘— Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3
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Anschluss und Befesgung
gemäß Abschnitt 2.2.5

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Doppeltprofil
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Dämmung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.4

Knauf CW-Doppelprofil
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Dämmung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.4

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

Anschluss und BefesUgung
gemäß Abschnitt 2.2.5

— )nauf Fugenspachtel

gemäß Abschnitt 2.2.3

“— Befesttgung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Dämmung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.4

Stoßhinterlegung mit
Blechstreifen gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Befesgung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3
Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

„— Befesgung Beplankung
mit Knauf Schrauben

gemäß Abschnitt 2.2.2.2

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

Prinzipdarstellungen

1

1 1

2 t

Nichttragende, raumabschließende
der Feuerwiderstandskl

nach DIN 4102-2: 1977-09

Anlage 8 zum

abP Nr.:
P-339311 72/08-MPA BS

Vertikaischnitte Variante 2 gemäß Abschnitt 2.2.2.3 vom 20.04.2022
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Knauf UW-Profll gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

\ ‘— Dämmung gemäß

\ Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.4
‘ ProfiIdeckung gemäß

Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3
Befesgung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf UW-Prof ii gemäß
Abschnitt 2.2.2.3
Dämmung gemäß Abschnitt
2.2.2.3 und 2.2.4
Knauf CW-Doppeltprofil
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Profilabdeckung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Befesgung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Beplankung
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Doppeltprofil
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Profilabdeckung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Dämmung gemäß Abschnitt
2.2.2.3 und 2.2.4

Prinzipdarstellungen

Nichttragende, raumabschließende TrennwdkonstruktioY‘ Anlage 9 zum
der Feuerwiderstandsklasse F 90

.. abP Nr.:
nach DIN 4102-2: 1977-09 P-3393/172/08-MPA BS

Horizontaischnitte Variante 4 gemäß Abschnitt 2.2.2.3 vom 20.04.2022

Ständerachsabstand
gemäß Abschnitt 2.2.2.3 TabIle 4

0
0 0 0 00 0 00 0 00Io 00000000000

oo,. 00,. 00 o00... 00,. 00... 00,.

— Anschluss und Befesgung

/ gemäß Abschnitt 2.2.5

/ Knauf Fugenspachtel

/ / gemäß Abschnitt 2.2.3

Knauf CW-Prol gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

0
0

0
•0
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Anschluss und Befesgung
gemäß Abschnitt 2.2.5

Prof ilabdeckung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3 —

Knauf CW-Dcppeltprofil
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Dämmung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.4

Profilabdeckung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf UW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.2

Anschluss und Befesgung
gemäß Abschnitt 2.2.5

— Knuf Fugenspachtel

gemäß Abschnitt 2.2.3
Befestigung Beplankung
rrt Knauf Schrauben
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Beplankung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Dämmung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.4

Dämmung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.4
Stoßhinterlegung mit Knauf
CW-Profil gemäß Abschnitt 2.2.2.3
Befestigung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Absnchitt 2.2.2.3

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3
Knauf Beplankung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Profil gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Knauf CW-Doppelprofil
gemäß Abschnitt 2.2.2.3

Knauf Bep!ankung gemäß
Abschnitt 2.2.2.3

Befestigung Beplankung
mit Knauf Schrauben
gemäß Absnchitt 2.2.2.2

Knauf Fugenspachtel
gemäß Abschnitt 2.2.3

Prinzipdarstellungen

Nichttragende, raumabschließende Trenn\;dkqtikptn Anlage 10 zum

der Feuerwiderstandsklasse F 9 - abP Nr.:
nach DIN 4102-2: 1977-09 P-3393/172!08-MPA BS

Vertikaischnitte Variante 4 gemäß Abschnitt 2.2.2.3 vom 20.04.2022
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